
 

 

Satzung 
der  

Deutsche Telekom AG 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 

(1) Die Aktiengesellschaft  - nachstehend „Gesellschaft“ genannt -  führt die 

Firma Deutsche Telekom AG. 

 

(2) Sie hat ihren Sitz in Bonn. 

 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung im gesamten Bereich 

der Telekommunikation, Informationstechnologie, Multimedia, 

Information und Unterhaltung (einschließlich Glücksspiel- oder 

Wettgeschäft), der Sicherheitsdienstleistungen, Vertriebs- und 

Vermittlungsdienstleistungen, des E-Banking, E-Money und sonstiger 

Zahlungslösungen, des Inkasso, Factoring und der Empfangs- und 

Bewachungsleistungen sowie der mit diesen Bereichen im 

Zusammenhang stehenden Serviceleistungen und in verwandten 

Bereichen im In- und Ausland. Darüber hinaus gehört zum Gegenstand 

des Unternehmens die Betätigung im Bereich Venture Capital 

(Risikokapital), einschließlich des Erwerbs, Haltens, Verwaltens und der 

Veräußerung von Venture Capital-Beteiligungen, insbesondere, aber 
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nicht ausschließlich, an Unternehmen, die in den in Satz 1 genannten 

Bereichen tätig sind. Daneben gehört zum Gegenstand des 

Unternehmens auch die Betätigung im Bereich Rückversicherung im 

Zusammenhang mit den in Satz 1 genannten Bereichen; diese Betätigung 

darf nicht unmittelbar durch die Gesellschaft selbst erfolgen.  

 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 

geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens nach Absatz 1 

zu dienen. Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder verwandter 

Art im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen 

sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der 

Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in 

verbundene Unternehmen ausgliedern. 

 

 

§ 3 

Beauftragung der Bundesanstalt 

für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost 

 

Die Gesellschaft lässt Angelegenheiten im Sinne des § 3 Abs. 1 des 

Bundesanstalt Post-Gesetzes durch die Bundesanstalt für Post und 

Telekommunikation Deutsche Bundespost wahrnehmen. Sie schließt zu 

diesem Zweck entgeltliche Geschäftsbesorgungsverträge mit der 

Bundesanstalt. 

 

 

§ 4 

Bekanntmachungen und Informationen  

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger 

veröffentlicht. 
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(2) Die Gesellschaft ist im Rahmen des gesetzlich Zulässigen berechtigt, 

Informationen an ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu 

übermitteln. 

 

 

II. Grundkapital und Aktien  

 

 

§ 5 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 12.557.286.945,28 (in Wor-

ten: zwölf Milliarden fünfhundertsiebenundfünfzig Millionen 

zweihundertsechsundachtzig Tausend neunhundertfünfundvierzig Euro 

achtundzwanzig Cent). Es ist eingeteilt in 4.905.190.213 (in Worten: vier 

Milliarden neunhundertfünf Millionen einhundertneunzig Tausend 

zweihundertdreizehn) Stückaktien. 

 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum  

31. März 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu  

€ 3.767.186.081,28 durch Ausgabe von bis zu 1.471.557.063 auf den 

Namen lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen. Die Ermächtigung kann vollständig oder ein- oder mehrmals in 

Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist zudem ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei 

Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, um neue Aktien 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, 

oder anderen mit einem solchen Akquisitionsvorhaben im 

Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, 
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einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, auszugeben. Jedoch 

darf der auf neue Aktien, für die das Bezugsrecht aufgrund dieser 

Ermächtigungen ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 

Betrag des Grundkapitals zusammen mit dem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals, der auf Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- 

und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen 

beziehen, die nach Beginn des 1. April 2026 unter Bezugsrechts-

ausschluss ausgegeben bzw. veräußert worden sind, 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreiten; maßgeblich ist entweder das zum  

1. April 2026, das zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung oder 

das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene 

Grundkapital, wobei auf denjenigen der drei genannten Zeitpunkte 

abzustellen ist, zu dem der Grundkapitalbetrag am geringsten ist. Als 

Bezugsrechtsausschluss ist es auch anzusehen, wenn die Ausgabe bzw. 

Veräußerung in entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 

und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes 

Kapital 2026). 

 

(3) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 1.200.000.000,00, 

eingeteilt in bis zu 468.750.000 Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie 

  

(a) die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen, 

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) mit Options- oder Wandlungsrechten, die von der 

Deutsche Telekom AG oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 

Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungs-

beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. April 
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2024 bis zum 9. April 2029 ausgegeben bzw. garantiert werden, 

von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder 

 

(b)  die aus von der Deutsche Telekom AG oder deren unmittelbaren 

oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 

vom 10. April 2024 bis zum 9. April 2029 ausgegebenen oder 

garantierten Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuld-

verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuld-

verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

Verpflichteten ihre Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen 

(einschließlich des Falls, dass die Deutsche Telekom AG in 

Ausübung eines Tilgungswahlrechts bei Endfälligkeit ganz oder 

teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 

Deutsche Telekom AG gewährt) 

 

und nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 

von Options- oder Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Options- 

bzw. Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

 

(4) Die Aktien lauten auf den Namen. 

 

(5) Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestim-

mung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen 

lauten sollen, so lauten sie auf den Namen. 

 

(6) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungs-

scheine bestimmt der Vorstand. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-

fung ihrer Aktien und Gewinnanteilscheine ist ausgeschlossen, soweit 

nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse erforderlich ist, an 

der die Aktie zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienur-
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kunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere 

Aktien (Sammelurkunden) verkörpern. 

 

(7) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 

abweichend von § 60 des Aktiengesetzes bestimmt werden. 

 

 

III. Vorstand 

 

 

§ 6 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im Übrigen be-

stimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sollen hervorragende Kenner des Tele-

kommunikationswesens, der Wirtschaft oder der Unternehmensführung 

sein. 

 

(3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 

stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können stell-

vertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

 

(4) Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen Beschluss aller Vorstands-

mitglieder eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats 

bedarf. 

 

 

§ 7 

Vertretung der Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Mitglieder des Vor-

stands oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Pro-
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kuristen. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertre-

tungsmacht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. 

 

 

§ 8 

Geschäftsführung 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte unter Beachtung der Geschäftsordnung und 

des vom Aufsichtsrat gebilligten Geschäftsverteilungsplans. 

 

 

IV. Aufsichtsrat 

 

 

§ 9 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern, und zwar zehn Auf-

sichtsratsmitgliedern der Aktionäre und zehn Aufsichtsratsmitgliedern 

der Arbeitnehmer. Die Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre werden von 

der Hauptversammlung, die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

werden nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes gewählt. 

 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendi-

gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 

für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das 

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die 

Hauptversammlung kann für Mitglieder der Aktionäre bei der Wahl eine 

kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ab-

lauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds der Aktionäre erfolgt, 

soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht ab-

weichend bestimmt, für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-

glieds. 
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(3) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatz-

mitglied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das 

Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass 

ein Nachfolger gewählt ist. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachge-

rückten Ersatzmitglieds der Aktionäre erlischt, sobald ein Nachfolger für 

das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ab-

lauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr 

Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vor-

stand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von 

vier Wochen niederlegen. 

 

 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 des Mitbe-

stimmungsgesetzes aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell-

vertreter für die in § 9 Abs. 2 dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die 

Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der 

Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 

gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfinden-

den Sitzung. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf 

der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl 

für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Vertreters bildet 

der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 des Mitbestim-

mungsgesetzes bezeichneten Aufgaben einen Ausschuss, dem der Vor-

sitzende, sein Stellvertreter sowie je ein von den Mitgliedern der Arbeit-
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nehmer und von den Mitgliedern der Aktionäre mit der Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen gewähltes Mitglied angehören. 

 

 

§ 11 

Geschäftsordnung 

 

Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen 

dieser Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. Die Ge-

schäftsordnung des Aufsichtsrats hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten von 

Geschäften, insbesondere  

 

• solche, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder 

Risikoexposition der Gesellschaft grundlegend verändern, und 

• Gründung, Auflösung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmensbetei-

ligungen ab einer vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung festzulegen-

den Grenze  

 

nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Der Aufsichtsrat 

kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäf-

ten allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten 

Bestimmungen genügt, im Voraus erteilen. 

 

 

§ 12 

Schweigepflicht 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben - auch nach dem Ausscheiden aus dem 

Amt - über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, nament-

lich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im 

Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren.  
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§ 13 

Vergütung 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer 

baren Auslagen und der auf die Vergütung und Auslagen anfallenden 

Umsatzsteuer eine feste jährliche Vergütung in Höhe von € 115.000,00. 

 

(2) Zusätzlich zu der Vergütung nach Absatz 1 erhält der 

Aufsichtsratsvorsitzende € 115.000,00, sein Stellvertreter  

€ 55.000,00. 

 

(3) Für die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten die 

Mitglieder des Aufsichtsrats zusätzlich 

(a) der Vorsitzende des Prüfungs- und Finanzausausschusses  

€ 145.000,00, jedes andere Mitglied des Prüfungs- und 

Finanzausschusses € 60.000,00, 

(b) der Vorsitzende des Präsidialausschusses  

€ 80.000,00, jedes andere Mitglied des Präsidialausschusses  

€ 35.000,00, 

(c) der Vorsitzende des Nominierungsausschusses € 30.000,00, jedes 

andere Mitglied des Nominierungsausschusses € 15.000,00, 

(d) der Vorsitzende des Strategie-, ESG- und Innovationsausschusses  

€ 80.000,00, jedes andere Mitglied des Strategie-, ESG- und 

Innovationsausschusses € 35.000,00, 

(e) der Vorsitzende eines anderen Ausschusses  

€ 50.000,00, jedes andere Mitglied eines Ausschusses € 30.000,00. 

Der Vorsitz und die Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 

bleiben unberücksichtigt. 
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(4) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Sitzung 

des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein 

Sitzungsgeld von € 2.000,00, wobei jedoch nur eine Sitzung pro Tag 

berücksichtigt wird. Das Sitzungsgeld wird nur insoweit geschuldet, als 

die Summe der in einem Geschäftsjahr anfallenden Sitzungsgelder 10 % 

der gesamten Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds, einschließlich 

erhaltener Aufwandsentschädigungen, nicht erreicht. 

 

(5) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils 

des jeweiligen Geschäftsjahres angehören, erhalten für jeden 

angefangenen Monat ihrer Mitgliedschaft ein Zwölftel der Vergütung. 

Entsprechendes gilt für die Erhöhung der Vergütung für den 

Aufsichtsratsvorsitzenden und seinen Stellvertreter gemäß Absatz 2 

sowie für die Erhöhung der Vergütung für die Mitgliedschaft und den 

Vorsitz in einem Aufsichtsratsausschuss gemäß Absatz 3. 

 

(6) Die Vergütung nach Absatz 1 sowie das Sitzungsgeld werden nach 

Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den Konzernabschluss für das 

jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung 

entscheidet. 

 

 

V. Hauptversammlung 

 

 

§ 14 

Ort und Einberufung 

 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deut-

schen Börsenplatz oder in einer deutschen Großstadt mit mehr als 

250.000 Einwohnern statt. 
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(2) Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 31. August 2027 stattfindende 

Hauptversammlungen ermächtigt, vorzusehen, dass die 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). 

 

(3) Die Einberufung muss mit einer Frist von mindestens dreißig Tagen vor 

der Versammlung verlängert um die Tage der Anmeldefrist nach § 16 

Abs. 1 im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden; dabei werden der 

Tag der Versammlung und der Tag der Einberufung nicht mitgerechnet. 

 

 

§ 15 

Ton- und Bildübertragungen 

 

(1) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versamm-

lungsleiter die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- 

und Bildübertragung in den Fällen ausnahmsweise gestattet, in denen sie 

auf Grund ihres Wohnsitzes im Ausland erhebliche Reisen zum Ort der 

Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten oder die Hauptversamm-

lung als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 14 Abs. 2 dieser Satzung 

stattfindet. 

 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen. 

 

 

§ 16 

Teilnahmerecht und Stimmrecht 

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister einge-

tragen sind und sich rechtzeitig bei der Gesellschaft angemeldet haben. 
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Die Anmeldung bei der Gesellschaft kann auch unter Nutzung eines In-

ternetdialogs erfolgen, wenn und soweit die Gesellschaft einen solchen 

hierfür zur Verfügung stellt. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter 

der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 

Tage vor der Versammlung zugehen. Der Vorstand bzw. im Fall der 

Einberufung durch den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat, kann in der Einbe-

rufung der Hauptversammlung eine kürzere, in Tagen zu bemessende 

Anmeldefrist bestimmen. Bei der Anmeldefrist werden der Tag der Ver-

sammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitgerechnet. 

 

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. In 

den Fällen, in denen die Erteilung der Vollmacht nicht dem Anwen-

dungsbereich des § 135 AktG unterliegt, können die Erteilung einer 

Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder dem von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, der Widerruf einer solchen 

Vollmacht und der Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft auch unter Nutzung eines Internetdialogs erfolgen, wenn 

und soweit die Gesellschaft einen solchen hierfür zur Verfügung stellt. 

Bereits unmittelbar durch Gesetz eröffnete Formen für die Erteilung der 

Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft werden hierdurch nicht eingeschränkt. 

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Ver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevoll-

mächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 

oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können 

(Online-Teilnahme). 

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, 

auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 

elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 
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§ 17 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats oder im Fall seiner Verhinderung ein anderes vom Aufsichtsrat 

zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre. 

 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, 

in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die 

Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rede-

recht der Aktionäre, im Fall einer virtuellen Hauptversammlung zudem 

ihr Nachfragerecht und ihr Fragerecht zu neuen Sachverhalten, zeitlich 

angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen 

des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungs-

punkten sowie des einzelnen Rede- oder Fragebeitrags angemessen 

festsetzen. 

 

 

§ 18 

Beschlussfassung 

 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 

entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, 

soweit das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vor-

schreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertre-

tenen Grundkapitals gefaßt. 
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VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

 

 

§ 19 

Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung 

 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und 

den Konzernlagebericht für das vergangene Jahr unverzüglich nach ihrer 

Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat 

vorzulegen. §§ 298 Abs. 2 und 315 Abs. 5 HGB bleiben unberührt. 

 

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand unverzüg-

lich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der 

ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie be-

schließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über 

die Wahl des Abschlussprüfers und die Verwendung des Bilanzgewinns. 

 

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jah-

resabschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzli-

che Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags ver-

bleibt, zum Teil oder ganz in andere Rücklagen einzustellen. Die Einstel-

lung eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht 

zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen nach der Einstellung die 

Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden. 

 

(4) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptver-

sammlung nicht eine andere Verwendung beschließt. 

 

(5) Die Hauptversammlung kann auch eine Sachausschüttung beschließen, 

wenn es sich bei den auszuschüttenden Sachwerten um solche handelt, 

die auf einem Markt im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG gehandelt werden. 
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VII. Geschäftsaufnahme 

 

 

§ 20 

Geschäftsaufnahme 

 

Die Geschäfte der Deutsche Telekom AG werden am 1. Januar 1995 aufge-

nommen. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Handlungen der Deutschen Bundes-

post TELEKOM als für Rechnung der Deutsche Telekom AG vorgenommen.  

 

 

VIII. Schlussbestimmungen 

 

§ 21 

Gerichtsstand 

 

(1) Für alle Streitigkeiten zwischen einerseits Aktionären und Berechtigten 

und/oder Verpflichteten von Finanzinstrumenten, die sich auf Aktien der 

Gesellschaft beziehen, sowie der Gesellschaft oder deren Organen 

andererseits besteht ein ausschließlicher Gerichtsstand am Sitz der 

Gesellschaft, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 

entgegenstehen. Ausländische Gerichte sind für solche Streitigkeiten 

nicht zuständig. 

 

(2) Absatz 1 gilt auch für Streitigkeiten, mit denen der Ersatz eines aufgrund 

falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher 

Kapitalmarktinformationen verursachten Schadens geltend gemacht 

wird. 
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§ 22 

Ermächtigung zur Änderung der Satzungsfassung 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die 

nur die Fassung betreffen. Er kann außerdem die Satzung ohne Beschluss der 

Hauptversammlung an neue gesetzliche Vorschriften anpassen, die für die Ge-

sellschaft verbindlich werden.




